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I

Der mecklenburgischeLandtag von 1862.
i.

Die kleine Stadt Malchin theilt mit der noch kleineren Stadt Sternberg
das landesverglcichsmäßige Vorrecht, ein Jahr um das andere die „hoch-
ansehnliche" Landtagsversammlung in ihrer Mitte zu beherbergen. Für die
Hausbesitzer wie für die Kaufleute und Gewerbetreibenden beider Orte hat
dieses Vorrecht natürlich seine kleinen Vortheile, und auch die Stadtkasse hat
ihren directen Nutzen davon, indem für das Sitzungslocal des Landtags eine
Miethe an die Stadt gezahlt wird. Anderweitige Vortheile bieten die genann¬
ten Orte als Landtagssitzc begreiflich nicht dar, wohl aber mancherlei Nach¬
theile. Keiner von beiden wird bis dahin von einer Eisenbahn b-ruhvt, Stov»-
berg entbehrt auch noch der Telegraphenverbindung. Die landesherrlichen
Commissarien müssen mit einem großartigen Apparat von Tafel- und Küchen¬
gerät!), Wein, Spielkarten u. s. w. die Uebersiedlung vollziehen, um ihren ge¬
selligen Pflichten gegen die Landstände in gebührendem Maße entsprechen zu kön¬
nen. Ihre geschäftlicheVerbindung mit den Landesregierungen zu Schwerin
und zu Neustrelitz läßt sich, wegen der Avgelegenheit der Orte und der Mangel-
haftigkeit der Communicationsmittel, nur auf beschwerlichem Wege und nicht
anders als schriftlich unterhalten. Die ständischenBeamten sind genöthigt, aus
ihrem zu Rostock befindlichen Archive große Actenstöße mit sich zu führen, um für
alle Eventualitäten sogleich die nöthigen Informationsquellen bereit zu halte»,
und doch kommen häufig genug unvorhergesehene Fälle vor, wo das erforder¬
liche Actenbund nicht zur Hand ist. Die Städte haben auch keine Garnison,
und es muß daher jedesmal, um der Landtagsversammlung die nöthige Sicher¬
heit zu bieten und für sonst etwa vorkommende Veranlassungen zum Einschreiten,
aus dem nächstbelegenen Garnisonsort, welcher von Malchin acht Meilen ent¬
fernt ist, ein Detachement von SO Mann gestellt werden, welches unter Cvm-
mando eines Lieutenants dort Quartiere bezicht. Aber welches Gewicht dür¬
fen diese Unbequemlichkeiten und Mißstände beanspruchen? Es entspricht einmal
dem Gesetz und Herkommen, daß der ordentliche Landtag abwechselnd in Mal¬
chin und Sternberg und nicht am Sitz der Landesregierung gehalten wird,
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und daß auch der Engere Ausschuß, das die Ritter- und Landschaft außerhalb
Landtags repräsentirende Collcgium, mit allen Acten, Büchern, Kassen u. s. w.
gleichfalls an einem andern Orte, nämlich in Rostock, rcsidirt. Und selbst wenn
die Stände wollten, so tonnten sie dieses Verhältniß gar nicht ändern, da
Mecklenburg zwar nur eine Ritter- und Landschaft, aber zwei Landesherren
und zwei Landesregierungen hat, so daß die Verlegung der ständischen Ver¬
waltungsorgane, Institute und Zusammenkünfte nur immer einen der beiden
Regierungssitze zum Ziele nehmen tonnte, wogegen der andere leer ausgehen
würde.

Am 19. November v. I. ward, nach Auswechselung der üblichen gegen¬
seitigen „ergebensten Empfehlungen" zwischen den landesherrlichen Commissaricn
und den Ständen, der Landtag unter dein herkömmlichen Ceremvnicll eröffnet,
und nach ungefähr fünf Wochen, am 22. December, waren seine Berathungen
bereits beendigt, so daß er durch Verkündigung der großherzvglichenLandtags-
abschiede geschlossen werden tonnte.

Die Physiognomie des letzten Landtags war nicht ganz die gewohnte, da
die aus einer Anzahl von bürgerlichen Mitgliedern der Ritterschaft bestehende
constitutionelle Partei noch schwächer vertreten war als bisher. Es lag dieser
Zurückhaltung eine veränderte Anschauung von dem Nutzen zu Grunde, den
die Freunde der constitutionellen Staatsverfassung durch ihre allerdings mit
Opfern verbundene Anwesenheit auf dem Landtage erzielen könnten. Früher
hatte man gehofft. Anträge auf Wiedereinführung U»« Ncpräsentativverfafsung
wenigstens zur Verhandlung bringe» zu können. Seitdem man sich aber
wiederholt davon hatte überzeugen müssen, daß dies nicht durchzusetzen sei, war
die ohnehin sehr laue Theilnahme vieler Mitglieder an den Bestrebungen der
Partei noch mehr gesunken, und die Mehrzahl hielt es für nutzlos, noch fer¬
ner das Opfer an Geld und Zeit a» den Landtagsbcsuch zu wenden Wir
billigen diese Entschließung nicht, die überdies bei manchen bisherigen Mit¬
gliedern der Partei nicht als Ausdruck politischer Taktik auszufassen, sondern
aus bloßer Liebe zur Bequemlichkeit oder aus Stumpfsinn oder aus anderen
mit Politik in keiner Verwandtschaft stehenden Ursachen abzuleiten ist. Wir
sind vielmehr überzeugt, daß jeder wahrhaft von politischem Geist durchdrungene
Mann durch die scheinbare Erfolglosigkeit der bisherigen Bestrebungen seiner Partei
sich nicht bestimmen lassen wird, den Kampf aufzugeben und der ferneren Ent¬
wickelung der Dinge unthätig zuzusehen. Und selbst wenn es unmöglich wäre
sür die Genossen der liberalen Partei, auf Landtagen das Gute positiv zu för¬
dern, so würden sie doch noch immer im Stande sein, durch ihre Stimmen man¬
chen Schaden und Nachtheil abzuwenden. Indessen war nun einmal bei ihnen die
entgegengesetzte Ansicht zur Herrschaft gelangt. Die Folge war, daß nur der Füh¬
rer der Partei, der Rittergutsbesitzer Pogge auf Pölitz (früher auf Jaöbitz) dem
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Landtage in gewohnter Weise dauernd beiwvhnte. Nur vorübergehende Be¬
sucher waren die Herren Manccke auf Dnggcnkoppcl und Dcthlvff auf Carls-
ruhc. Der Rittergutsbesitzer Hiilmann auf Scharstorf, welcher früher ein viel¬
genanntes und geschäftiges Mitglied der liberalen Partei auf dem Landtage
war, hat sich bis dahin von den constitutioncllen Bestrebungen seiner Standes¬
genossen zu entfernt gehalten, als daß er der Poggeschcn Partei beigezählt wer¬
den dürfte. Er widmete im Ucbrigen dem Landtage gleich Herrn Pogge eine
dauernde Anwesenheit, uuterstützte denselben auch in einzelnen Fragen, hielt
aber seiner Gewohnheit gemäß bei der Verhandlung über die Verfassungs-
angclegcnheit mit seinem Urtheil zurück, wiewohl gerade er durch seine politische
Vergangenheit — er war Mitglied der Abgeordnetenkammer, mit welcher der
Großhcrzog von Mecklenburg-Schwerin das am 10. Oct. 1849 publicirtc Staats¬
grundgesetz vereinbarte — sich vor Anderen verpflichtet halten sollte, sich an
dem Kampf für die Wiederherstellung des StaatSgrundgcsctzes zu betheiligen.
Die Führer der feudalen Partei waren wie immer vollzählig auf dem Platz,
und an den Tagen, wo die Wahlen für ständische Aemter vorgenommen wur¬
den, zählte die Partei über 100 anwesende Mitglieder. Während einiger Si¬
tzungen beehrte Herzog Georg von Mccklcnburg-Strelitz, jüngerer Bruder des
GrvßherzogS, Gemahl der Großfürstin Eatharina von Rußland und russischer
General, als Besitzer des nicht weit von Malchin belegenen Gutes Rempiin,
wo er sich gerade aufhielt, Mitglied der mecklenburgischen Ritterschaft, die
Landtagsvcrsammlung, welche ihn jedesmal durch Ausstehen begrüßte, auf kurze
Zeit durch seine Gegenwart. Er nahm auch einmal das Wort, um bei der zur
Verhandlung stehenden Frage wegen eines Beitrages zu einem Denkmal für
die mecklenburgischenfreiwilligen Kämpfer von 1813 sich für die Bewilligung
des Beitrags auszusprechen. — Von den Bürgermeistern läßt sich so leicht
keiner im Landtagsbcsuch säumig finden, da hier die Pflichterfüllung sich mit
einer angenehmen und noch dazu gut honorirtcn Erholung verbindet, und so
war denn auch diesmal die Bürgermeistcrschaft ohne Lücken. — Als großherzog¬
liche Cvmmissarien fungirten Schwerinschcrseits die beiden Excellenzen v. Lcvetzow,
Finanzminister und Patron des Grcnzzollprojects, und v. Bülow, Obcrhof-
marschall. Der Großherzog von Mecklcnburg-Strelitz war durch seinen neuen
Staatsmimstcr, den erst zwei Tage vor Beginn des Landtags in dieses Amt
eingeführten bisherigen dänischen Bundcstagsgesandten für Holstein und Lauen¬
burg v. Bülow rcpräscntirt.

Die beiden ersten Sitzungen des Landtags wurden, wie herkömmlich,durch
Verlesung der zugleich gedruckt vertheilten Engeren-Ausschuß-Propositionen und
durch die Wahlen zu den Commissionen in Anspruch genommen. Aber schon
in der dritten Sitzung erhielt die Versammlung Gelegenheit, wiederum einmal
ihre Abneigung gegen eine Verfassungsänderung zu constatiren, was ihr jedes
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Mal einen bewegten Charakter verleiht, der bei der Ungezwungenheit der Ge¬
schäftssinnen stets mit einigen tumultuarischen Scenen verbunden zu sein Pflegt.

Der Rittergutsbesitzer Manecke auf Duggenkoppel, schon bekannt durch die
zuerst von ihm erneuerte Opposition gegen die auf nicht legalem Wege wieder¬
hergestellte Feudalverfassung und durch die Unermüdlichkeit, mit welcher er seit
länger als zwei Jahrzehnten den Feudalismus in allen seinen Gestalten be¬
kämpft, hatte unter dem 1. August 1862 folgenden Antrag beim Engeren
Ausschuß von Ritter- und, Landschaft. Zwecks Intimation zum nächsten Land-
atge, eingereicht/:„die Landtagsversammlung wolle erklären: Ritter- und Land¬
schaft erkennen nach ruhiger Uebcrlegung und genauer Prüfung der obschwe-
bcnden Verfassungsfrage und in Berücksichtigung des allgemeinen Wunsches
der Bevölkerung Mecklenburgs die zwischen dem Großherzoge von Mecklenburg-
Schwerin und den von der Bevölkerung des Landes gewählten Abgeordneten
vereinbarte und am 10. October 1849 publicirte Rcpräscnlalivverfassung
nunmehr als zu Recht bestehend an, und svll der Großherzvg nicht allein von
dieser Anerkennung in Kenntniß gesetzt, sondern auch das Gesuch an Allerhöchst-
dcnsclbcn gerichtet werden, für die schleunigste Wiedereinführung der Verfassung
vom 10. October 1849 Sorge zu tragen."

Der Engere Ausschuß von Ritter- und Landschaft war jedoch über diesen
Antrag schweigend hinweggegangen und hatte dessen Intimation absichtlich
unterlassen, aus Grund einer von diesem Collegium während der letzten Jahre
ausgebildeten Theorie, wonach es mit dem, von den Mitgliedern desselben auf
die alte Landesverfassung geleisteten Eide nicht vereinbar sein sulk, einen Au¬
trag, der aus Aenderung der, Verfassung gerichtet ist, ^ur Berathung zu beför¬
dern. In Erwartung eines solchen Verhaltens des Engeren Ausschusseshatte
Herr Manecke inzwischen die Intimation seines Antrags durch den Engeren
Ausschuß dadurch zu ersetzen gesucht, daß. er den Antrag selbst an die einzelnen
ritterschaftlichen Aemter und Städte mit Begleitschreiben versandte und ihn auf
diesem Wege zur vörgängigcn Kenntniß, der. Landstände brachte. In der Land¬
tagssitzung vom 21. November versuchte er nur», dem in der> Reihe der Engeren,,
Ausschuß-Propositionen fehlenden. Antrags mittelst Dictamens zum Landtagspro-
tvkoll zu übergeben und dadurch die Verhandlung über denselben anzubahnen.
Er fand jedoch mit diesem Vorhaben bei denr Vorsitzende» der Landtagsver-
sammlung. dem durch seine lutberjsche Orthodoxie mehr als durch seine dra¬
matischen Dichtungen bekannten Landrath Friedrich v. Maltzcm auf Nothen-
moor, Rcichsfreiherrn zu Wartenberg und Penzlin. so wie bei mehren anderen
Mitgliedern des Landtagsdirectoriums, entschlossenenWiderstand. Eines der
letzteren, der Landraih v. Rieben ans Galenbeck. warf Herrn Manecke Inkon¬
sequenz vor. wenn er die Verfassung von 1849 für zu Recht bestehend erkläre
Mck dennoch an der Versammlung von Ritter- und Landschaft sich betheilige
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und in derselben Anträge stelle. Herr Mancckc ertheilte darauf die Antwort,
daß die Verfassung von 1849 nur rechtlich, aber noch nicht wieder factisch
bestehe, und daß er daher einstweilen seine Stimme nur in einer Landtags¬
vertretung erheben könne, die zwar ein faktisches, aber nicht ein rechtliches Dasein
habe. Den Landrath v. Rieben aber erinnerte er, wie er im Jahre 1848
mit der ganzen Ritterschaft auf das Landstandschaftsrecht verzichtet habe, womit
es doch schwer vereinbar sei, den factisch bcstehcndcn Ständen den rechtlichen
Bestand zu vindicircn. Er wandte sich sodann an die ganze Versammlung und
bat sie zu bedenken, daß es jetzt noch Zeit sci, den Antrag ruhig in Erwägung
zu ziehen, daß aber wieder Zeiten kommen könnten, wo der Schrcckensrnf er¬
schalle: „popuws ante pol'tas", und eine ruhige Behandlung des Gegenstandes
nicht mehr zulasse.

Das vorauszusehende Ende dieser Unterhaltung war, daß das Landtags-
directorium Herrn Manccke seinen Vvrlrag zurückgab. Es geschah dies mittelst
folgender schriftlicher Erklärung: „Das Landtagsdirectorium retradirt dem Herrn
Manccke auf Duggenkovpel den am heutigen Tage übergebenen Vortrag mit
dessen Anlagen, die Versassung Mecklenburgs betreffend, weil dieser Vertrag
schon aus formellen Gründen sich nicht zur Vorlage eignet und deshalb auch
seiner Verlesung nicht Start gegeben werden kann."

Herr Poggc vrotcstirte gegen ein solches Verfahren und verlas in der
folgenden Sitzung einen Vvrtrag in dieser Angelegenheit, welcher durch seine
offene uud scharfe Kritik der Zustände des Landes die Gegner zu den leiden¬
schaftlichstenAeußerungen entflammte. Der Vorsitzende unterbrach ihn wieder¬
holt und suchte ihn vom Wciterlesen zurückzuhalten. Höhnisches Gelächter uud
stürmische Rufe übertönten den Vortrag oft so stark, daß Herr Pogge kaum
von den Nächststehendengehört werden konnte, obgleich er sich einer recht starken
Stimme erfreut. Herr Poggc las jedoch unbeirrt weiter, bis das Schriftstück
zu Ende war. Als er dasselbe aber darauf zu Protokoll überreichen wollte,
verweigerte der Protokollführer, Landrath v. Oertzcn auf Woltow, die An¬
nahme. Einer der Bürgermeister, Namens Wulfflesf aus Sternberg, dessen
Name aus der conflitutivnellen Zeit dadurch bekannt ist, daß er einmal gleich¬
zeitig in drei verschiedenen Wahlkreisen sich um die Stimmen der Wähler an¬
gelegentlich bewarb, ohne es jemals bis zum Abgeordneten bringen zu können,
erhebt gegen diese Weigerung formelle Bedenken, da das Schriftstück einmal
verlesen sei, räth jedoch zu dem Ausweg, dessen sofortige Netradirung nach
erfolgtcr Annahme zu beschließen. Herr v, Oertzen auf Brunn empfiehlt, den
Landesherrn zu ersuchen, daß er Herrn Pogge nicht wieder zum Landtage ein¬
berufen möge, da er immer von Neuem die Ruhe des Landtags störe. Herr
v- Dewitz auf Milzvw räth, den Vortrag zurückzugeben; wenn dies mehrmals
geschehe, so würden solche Dictamina schon von selbst wegbleiben. Ei» Anderer,
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Kammcrherr v. Oertzen auf Kotelow, bezweifelt, das? Herr Pogge dadurch zu
bekehren sei, da schon eine dreimalige Erfahrung dieser Art feine Wirkung auf
ihn hervorgebracht habe. Herr Pogge ruft den erregten Gemüthern zu, sie
möchten von ihrer Freiheit sich auszusprechcn nur recht ungenirten Gebrauch
machen, wie auch er dies gethan habe.

Das Ende dieser wüsten Scene bildete der Beschluß der Landtagsver¬
sammlung: das Dictamen solle wegen seines ungeeigneten Inhaltes dem Herrn
Pogge zurückgegebenwerden. Die Adclspartei erklärte damit wiederholt, daß
sie die bestehende Verfassung einer Aenderung nicht für bedürftig, ja schon eine
bloße Erörterung dieser Frage für unzulässig halte, und daß sie entschlossen sei,
die Verfassung völlig unverändert der Nachkommenschaftzu überliefern.

Zur Charakteristik der von Herrn Manecke vertretenen Auffassungdient vor¬
züglich der nachstehende Satz aus dem vom Landtagsdirectorium zurückgewiesenen
Vortrag: „Da die augenblicklich in Mecklenburg fast unumschränkt herrschende
Partei es durchzuführen gewußt hat, daß schon seit einer Reihe von Iahren
keine Stimme ihrer so zahlreichen Gegner im Lande selbst laut werden darf,
so muß das Bemühen, die einzig noch übrig gebliebene Gelegenheit, die Wünsche.
Hoffnungen und Bedürfnisse des Landes auf dem Landtage vorzubringen, zu
unterdrücken, jedem Unbefangenen als ein Entsetzen erregendes erscheinen."
Solche Bestrebungen seien nicht blos verderbenbringend für das Land, sondern
auch, nach Ausweis der Geschichte, den Mitgliedern der gegnerischen Partei
selbst aufs Aeußerste gefährlich.

Noch schärfer und umfassender legt der Pvggeschc Vortrag die bedenkliche
Lage dar, in welche das Land durch das Verhalten der Adelspartei in der
Verfassungsfrage gerathen ist. Wegen der Bedeutung dieses Actenstücks als
eines aus der Mitte der Ritterschaft selbst hervvrgegangenen Urtheils über die
unglücklichenZustände des Landes, ihre Ursachen, ihre Gefahren und ihr Heil¬
mittel wird sich eine ausführlichere Mittheilung desselben um so mehr recht¬
fertigen als die einheimischePresse meistens nur dürftige Auszüge daraus und
kein einziges mecklenburgischesBlatt es ohne Lücken gebracht hat. Im Ein¬
gange wird die dem Antrage Maneckes widerfahrene Behandlung referirt und
das Bedauern ausgesprochen, daß der Landtagsversammlung über eine so
wichtige Frage die Beschlußncchme entzogen werde. Weiter heißt es dann:

„Nachdem der von 82 Ständemitgliedern gestellte Verfassungsantrag nicht
einmal hat zur Berathung gebracht werden können, ist man vielfach zu der
Ueberzeugung gekommen, daß nur ein Zurückgehen auf das Staatsgrundgesetz
von 1849 uns die so nothwendige Reform unserer politischen Zustände bringe»
kann, und ist diese Ansicht nicht allein im Lande weit verbreitet, sondern auch
durch gewichtige Stimmen in den deutschen Bundesstaaten unterstützt. — Das
Werk, welches auf unsere Veranlassung hin durch die gesetzlich berufenen Ver-
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treter des mecklenburgischenVolkes mit seinem Lcmdesherrn vereinbart worden,
wurde von Diesem, von seinem Ministerium und vom ganzen Lande mit Freu¬
den begrüßt. Mit Ausnahme der wenigen renitenten Mitglieder der Ritterschaft,
welche das Acußerste versuchten, um von den Zugeständnissen der alten Land¬
stände entbunden zu werden, war die ganze Bevölkerung von der Ueberzeugung
durchdrungen, daß die Vereinbarung des Staatsgrundgesetzes und erfolgte Auf¬
lösung der Ritter- und Landschaft auf völlig legalem Wege erfolgt sei. Wenn
nun durch die Cvmprvmißinstanz die renitenten Mitglieder der Ritterschaft mit
auswärtiger Hülfe es dahin zu bringen gewußt, daß unser allverehrter Landes¬
herr die gegebene Verfassung zurücknehmen mußte, so kann das Recht des
mecklenburgischenVolkes nicht alterirt worden sein. Dasselbe hat seine Zustim¬
mung nicht dazn gegeben, und besteht sein auf die gegebenen Versicherungen
und Landtagsbeschlüssesich stützendes Recht fort. — Die traurigen Folgen jener
Cvmpromißinstanz hat das mecklenburgische Volt seitdem bis zum Ueber¬
maß empfunden. Die steigende und überhandnehmende Auswanderung, der
Verfall der Seestädte, die steigende Verarmung der Landstädte, die Vermin¬
derung der Ehen, die erschreckliche Vermehrung der unehelichen' Geburten und
des Verbrechens der Kindestödtung, die Theuerung der Lebensmittel und der
Mangel an Zufuhr der nothwendigsten Lebensbedürfnisse auf den Märkten
unserer Städte, und vieles Andere bezeugen dies zur Genüge. Hätten wir
unser Staatsgrundgesetz behalten, so wäre alles dies anders geworden. Dem
Arbeiter wäre damit die Möglichkeit gegeben, im Lande Grund und Boden
als Eigenthum zu erwerben und die Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu
erringen, die er hier vermißt und in Amerika findet. Der Bauer wäre freier
Besitzer seiner Hufe geworden, und hätte unbekümmert um guteherrliche Ein¬
flüsse, Kündigung und Abmeierung seinen eignen Grund und Boden bewirth¬
schaften tonnen. Das Recht der Theilvarkeit des großen Grundbesitzes hätte
die Verkleinerung der größeren Güter ermöglicht und vielen kleinen Capitalien,
die jetzt nach den benachbarten Ländern auswandern und dem Lande Millionen
an Capital entziehen, Gelegenheit gegeben, sich im Lande selbst anzusiedeln.
Dadurch und durch die Abtretung des Dvmanium wären die Mittel gegeben
zur Wiedererstehung des uns so. nothwendigen Mittelstandes. — Unsere Hand,
werker tonnten dadurch die Vielheit bemittelter Kunden. erlangen, deren Mangel
hauptsächlich mit der Grund ihrer traurigen Lage ist. Der zahlreiche Mittel¬
stand auf dem Lande ist es, der in den kleinen Städten seinen Absatz sucht
und deren Erzeugnisse tauft. — Die Creirung der Gemeinden, die Abschaffung der
Patrimonialgerichte würde einem allgemein gefühlten Bedürfnisse entsprochen
haben. Mit der Aufhebung des Adels als Stand würde das Land, von dem
Süßten Gegner seiner freiheitlichen Entwickelung befreit sein. — Das sind
außer vielem Andern die großen Vortheile, die uns die Einführung des Staats-
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Grundgesetzesgebracht haben würde. Wollen wir nun, daß es besser in Meck¬
lenburg wird, so müssen sich alle diese in dem Streben vereinigen: daß das
Staatsgrundgesetz von 1849 wiederhergestellt wird. Die öffentliche Meinung in
Deutschland wird uns darin unterstützen."

Das besonders Erfreuliche an dem von Manccke gestellten und von Pogge
unterstützten Antrage ist, daß hier zum ersten Male von Mitgliedern der Stände¬
versammlung auf den richtigen Weg eingelenkt und die Verfassungsfrage in
correcter Weise behandelt wird. Die Freunde einer Nepräscntativverfassung in
der Ritterschaft waren bis dahin stets um die Frage herumgegangen, ob das
dnrch die Feudalpartei in scheinbarem Rechtswege beseitigte Staatsgrundgesetz
vom 10. Oct. 1849 zu Recht bestehe, ja sie hatten durch die Fassung ihrer
bisherigen bezügliche«Anträge der Auslegung Raum gegeben, daß sie die Rechts¬
gültigkeit der sactisch zurückgeführten Feudalverfassung nicht gesonnen wären zu
bestreiten. Erst Manecke und sich ihm anschließend Pogge emancipirten sich
von dieser bisherigen Behandlung der Frage und traten als die Ersten auf
dein Landtage mit dem offenen männlichen Bekenntniß der Ueberzeugung von
der fortdauernden Nechtsbeständigkeit der durch die Feudalpartei im Jahre 1850
gestürzten constitulionellen Staatsvcrsassung hervor.

Noch bedeutungsvoller wird dieses Zeugniß aus der Ritterschaft dadurch,
daß es ein Zeugniß gleichen Inhalts aus der Landschaft hervorrief. Der
Magistrat der Residenzstadt Schwerin ertheilte dem städtischen Landtagsdeputir-
ten die Instruction, für den Mancckeschen Antrag zu stimmen, und der Schwe¬
riner Bürgerausschuß sprach dem Magistrat dafür seine dankbare Anerkennung
aus. Konnte nun auch diese Instruction nicht in Wirksamkeit treten, da der
Maneckesche Antrag überhaupt nicht zur Verhandlung gelangte, so übte sie
doch eine belebende und stärkende Wirkung auf weite.Kreise aus, und dies um
so mehr, als der Minister des Innern, v. Oertzen, der auch noch immer mit
der Antwort auf den Beschluß in Rückstand war, welchen am 8. Oct. 1862
die Generalversammlung des durch ministerielle Bekanntmachung in Mecklen¬
burg verbotenen deutschen Nationalvereins zu Coburg in der mecklenburgischen
Verfassungsangelcgenhcit gefaßt hatte, vou dein Beschlusse des Schweriner
Magistrats Veranlassung nahm, den Großherzvg zu einein demonstrativen
Schritt gegen die Agitation für das Staalsgrundgesetz von 1849 zu bestimmen.

Durch den Minister v. Oertzen mit der Andeutung vvrbeschieden, daß der
Großherzog ihnen ein« wichtige Mittheilung zu machen habe, fanden sich am
3. December auf dem großherzoglichen Schlosse zu Schwerin der Bürgermeister
Möller und der Senator Voß als Magistratsdeputirtc ein und wurden vom
Grvßherzog in Gegenwart von zwei Adjutanten empfangen. Der Großherzog
fragte zunächst, ob es begründet sei, daß der Magistrat den städtischen Land-
tagsdepulirten angewiesen habe, den ManeckeschenAntrag zu unterstützen. Die
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Deputirten bejahten dies. Darauf ließ der Großherzog sich von einem
der Adjutanten ein Concept reichen und verlas von demselben die nach¬
stehende Rede:

„Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß der Magistrat meiner Residenz¬
stadt Schwerin seinen Deputirten zum diesjährigen Landtage instruirt hat, bei
Gelegenheit für eine Wiederherstellung des Staatsgrundgesctzes von 1849 zu
stimmen. Diese Thatsache, wenn sie auch keinen Erfolg gehabt, veranlaßt mich,
dem Magistrat meine entschiedene Mißbilligung dieses Schrittes zu er¬
kennen zu geben. Der verständige mecklenburgische Sinn wünscht jene Periode
politischer Verwirrung, aus welcher das gedachte Staatsgrundgesetz hervor¬
gegangen, nicht zurück. Das Land hat die Erlebnisse, gewerblichen Stockungen
und Verluste jener Tage noch in frischer Erinnerung. Ich könnte aus diesem
Grunde die Agitation für dieses Staatsgrundgesetz, wie ich bisher gethan, auch
ferner ihrem Schicksal überlassen. Allein der Ruf nach diesem Gesetze, welches
auf vollkommen rechtmäßigem Wege und für immer beseitigt ist, hat jetzt eine
andere Bedeutung. Er ist nur ein Glied n der Kette, mit welcher die aus
jener Zeit noch völlig erkennbare Partei des Umsturzes das engere wie das
weitere Vaterland zu umschlingen und ihren aller bestehenden rechtlichen Ordnung
feindlichen Plänen dienstbar zu machen bemüht ist, und welche gerade dadurch
allen gesunden Fortschritt hindert und unmöglich macht. Dies hätte der Magi¬
strat meiner Residenzstadt Schwerin einsehen müssen und darnach sein Verhal¬
ten einrichten sollen. Bei den nahen Beziehungen der Stadt zu meiner Person
und bei dem Werthe, den ich darauf lege, daß das bisherige Verhältniß des
Vertrauens nicht auf solche Weise zerrissen werde, habe ich es für meine Pflicht
gehalten, meine feste Willensmeinung hiermit dem Magistrate offen auszusprechen.
Ich hoffe, daß er diese wohlgemeinten Worte richtig verstehen, und daß er sie
berücksichtigen wird."

Offenbar hatte die feudale Partei, auf deren Einfluß dieser Ausdruck der
Mißbilligung zurückgeführt werden muß. den Großherzog über die Bedeutung
und Tendenz der dem Landtagsdeputirten von dem Magistrat ertheilten Jnstruc-
tion zu täuschen gewußt. Das Staatsgrundgesetz war gerade der Schluß
„jener Periode politischer Verwirrung", über welche der Großherzog, nachdem
er in der Proclamation vom 23. März 1848 dem Lande eine constitutionellc
Verfassung verheißen hatte, demselben mittelst Ausführung dieser Verheißung hin¬
weghalf. Wenn „gewerbliche Stockungen und Verluste" in jener bewegten
Zeit vorkamen, so fallen dieselben nicht aus Rechnung des Staatsgrundgesetzes,
sondern derjenigen Zeitbewegungen, welche für Mecklenburg gerade in dem
neuen festen Rechtsboden, welcher mit dem Staatsgrundgesctz geschaffen ward,
ihren aus vollkommen gesetzmäßigem Wege, ohne irgend eine gewaltsame Ein¬
wirkung herbeigeführten Abschluß fanden. „Es herrscht die größte Ruhe in
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dem hiesigen Lande", so konnte das mecklenburgischeGesammtministerium in
einem Schreiben an die provisorische Bundes-Central-Commission vom 19. Ja¬
nuar 1850 mit Recht behaupten. Die Unruhe begann erst wieder, als in dem
bekannten Wege das eben erst gelegte Fundament wieder zerstört und die alte
Ritter- und Landschaft wieder ins Dasein gerufen ward. Und wenn die da¬
durch geschaffene innere Zerrissenheit nicht sofort in deutlichen Symptomen
hervortrat, so lag dies theils an den strengen Maßregeln, durch welche die zur
Herrschaft gelangte Partei ihre Gegner zum Schweigen brachte, theils an der
allgemeinen Abspannung. Naturgemäß aber mußte schon nach Verlauf einiger
Jahre das Verlangen des Volkes nach einer Rückkehr zu der ihm verheißenen
constitutionellen Verfassung wieder hervortreten, und es ist nicht eine Umsturz¬
tendenz, sondern die klarste Gewißheit von dem Bedürfnisse des Landes, was
seitdem mit steigender Kraft die Wiederherstellung des von der Adelspartei
unter der Maske von Nechtsformcn gestürzten Staatsgrundgesetzes fordert und
auch nicht eher davon ablassen wird als bis das Ziel erreicht ist. Wie wäre
es auch wohl möglich, anzunehmen, daß die 82 Rittergutsbesitzer, welche im
Jahre 1860 den Antrag auf Wiedereinführung einer Nepräsentativverfassung
stellten, das aus den Handwerkszünften gebildete zweite bürgerschastlicheQuar¬
tier zu Rostock, welches im Anschluß an den Antrag der 82 die Verfassung
von 1849 zurückforderte, und so viele andere Körperschaften und Personen,
welche zu den ruheliebendsten und cvnservativsten Elementen im Staate gehö¬
ren, in diesem Punkte Umsturztendenzen huldigen sollten? Man will nichts
weiter als von der Herrschast der Adelspartei frei werden, welche auf dem
Landtage die ihr nicht genehmen Anträge nicht einmal zur Verhandlung zuläßt,
und welche gerade die in der ganzen Geschichte Mecklenburgs erkennbare Partei
ist, die „allen gesunden Fortschritt hindert und unmöglich macht".

Die Rede des Großherzogs, anfangs von Mund zu Munde sich verbrei¬
tend, ward demnächst in dem ministeriellen Organ, „Norddeutscher Correspon-
dent" genannt, in der obigen authentischen Fassung veröffentlicht. Aus dem
nach Mittheilung der Rede kurz abbrechenden Bericht dieses Blattes hätte man
folgern sollen, daß der Großherzog sofort nach deren Beendigung die Depu¬
tation entlassen habe. Es verlautete aber nachträglich, daß dies keineswegs der
Fall war, sondern daß der Bürgermeister Möller noch Gelegenheit zu einer
Erwiderung fand, in welcher er muthig und würdevoll die Sache des Magi¬
strats vertheidigte. Nach glaubwürdigen Nachrichten sprach er ungefähr fol¬
gende Worte: Zwar sei die Deputation nicht beauftragt, auf diese Willens¬
meinung sich zu erklären, da der Magistrat nicht gewußt habe, um was es sich
handle. Indessen wolle er doch jetzt schon darauf aufmerksam machen, daß
hier die Jnstruction eines Landtagsdeputirten zur Frage stehe, für deren Inhalt
der Magistrat nur Gott und seinem Gewissen verantwortlich sei. So vielen
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Werth auch der Magistrat auf die gnädige Gesinnung des Großherzogs lege,
und so viele Beweise der Liebe und Anhänglichkeit an seine Person und sein
Haus auch Magistrat und Bürgerschaft der Residenz dem Großherzog gegeben
haben, so dürfe doch nicht verkannt werden, daß der Magistrat auch Pflichten
gegen das Land habe, die er gerade in jetziger Zeit zu üben sich berufen
fühlen müsse. Daß Mecklenburg in seiner Entwickelung nicht voranschreitc und
die in ihm wirkenden berechtigten Interessen ihre Anerkennung im Staats¬
leben nicht fänden, das dürfe nicht außer Acht gelassen werden, und ebenso
wenig könne man sich verhehlen, daß die jetzige Verfassung gerade der Hemm¬
schuh jeder gedeihlichen Entwickelung sei. Dieser durch weite Kreise gehenden
Anschauung habe der Magistrat durch seinen Beschluß Ausdruck gegeben, und
es sei dringend zu wünschen, daß die Lage der mecklenburgischenVerfassung
bald eine solche werde, daß alle berechtigten Interessen des Volkslebens zu
ihrer Geltung kämen.

Der Großherzog erwiderte, daß der Magistrat nun seine Meinung kenne,
und entließ darauf die Deputirten, welche beim Weggehen noch den Adjutanten
um Vermittlung einer Abschrift der großherzoglichen Rede ersuchten, die ihnen
auch zugesichert und demnächst zugestellt ward. Der Magistrat beschloß nun,
dem durch die Veröffentlichung im „Norddeutschen Korrespondenten" noch ver¬
stärkten Ausdruck großherzoglicher Mißbilligung gegenüber sein Verhalten in
der Verfassungsangclegenhcit mittelst einer Denkschrift zu rechtfertigen. Als
aber eine Deputation des Magistrats bei dem Großherzog angemeldet ward,
welche ihm jene Rechtfertigungsschrift überreichen sollte, erfolgte durch Adju-
tanturschreibcn die Antwort, daß der Großherzog es ablehnen müsse, in dieser
Angelegenheit etwas Weiteres, sei es Mündliches oder Schriftliches, vom Ma¬
gistrat entgegenzunehmen. Damit war denn dem Magistrat der Weg der
Rechtfertigung auch nach außen abgeschnitten, wenn es ihm nicht gelingen
sollte, einen loyalen Anlaß aufzufinden, um die für den Großherzog bestimmt
gewesene Schrift an die Oeffentlichkeit zu bringen.

Während so auf dem Landtage durch das Landtagsdircctorium und gleich¬
zeitig außerhalb Landtags durch die Allerhöchste Mißbilligungsrcde Alles geschah,
was möglich war, um den Bestrebungen für die Wiedereinführung des Staats-
grundgcsetzes jede Aussicht auf Erfolg zu benehmen, schien es, als wenn auf
Seiten der feudalen Partei die Erinnerung an die Ereignisse, Verheißungen
und Beschlüssedes Jahres 1848 bis auf die letzte Spur erloschen sei oder
wenigstens durch kühnes Jgnvriren crtödtet werden sollte. Ein auffallendes
Beispiel dieser gcschichtsfeindlichenPraxis lieferte der Senior der Ritterschaft,
Herr v. Laffert ans Lehsen. Als ältester anwesender Ritter kam derselbe in
den Fall, Namens der Stände an die beiden schon erwähnten Landräthe
v. Maltzan und v. Rieben, deren 2Sjähriaes Landrathsjubiläum in die Land-
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tagszeit sie!, eine beglückwünschendeAnrede zu richten. Bisher nur als Agi¬
tator gegen die Nostocker Corrcspondentrheder bekannt, welche er in einer
Druckschrift wegen „heilloser Mißbräuche" denuncirtc und durch Anträge auf
Landtagen unter die Curatcl einer Staatsbehörde zu bringen suchte, bewegte
er sich jetzt auf dem ihm ungewohnten politischen Gebiet und erlaubte sich da¬
bei, den beiden alten Herren nachstehendeAnerkennungsphrase anzuheften: „Sie
haben in guten und in böse» Tagen an unserer ganz vortrefflichen, über alles
Lob erhabenen Verfassung unverbrüchlich festgehalten," Mit dem unverbrüch¬
lichen Festhalten in „guten Tagen" batte es allerdings seine Richtigkeit, Aber
als die „bösen Tage" des Jahres t848 kamen, da machten es die beiden
Herren Landräthe gerade so wie alle andern Mitglieder der Ritterschaft und
wirkten willig zu dem Beschlusse der Stände mit, ihre bisherigen landstand
schaftlichcn Rechte zu der'Folge aufzugeben, daß künftig nur gewählte Repräsen¬
tanten die Landesvcrtretung bilden sollten. Der eine Von ihnen, der Landrath
v. Rieben, nabm später sogar ein Mandat als Abgeordneter an, um in
der mecklenburgischenconstituirendcn Versammlung an der Vereinbarung wegen
eines constitutioncllen Staatsgrundgesetzes mitzuarbeiten. Der andere, der
Lantnath v. Maltzan, veröffentlichte um dieselbe Zeit eine Beurtheilung des
im Auftrage des Großherzogs der Abgeordnetenversammiung vorgelegten Ver-
fafsungsentwurfs und erklärte es darin für seine Pflicht, sich gleich anfangs für
diesen Entwurf, von welchem das später vereinbarte Staatsgrundgesetz nicht wesent¬
lich verschieden ist, auszusprechen und für diese seine Ansicht unter den Gleich¬
gesinnten zu Wirten.

Wer wollte den Beiden aus diesem Verhalten einen Vorwurf machen?
Aber auf das ihnen vom Herrn v. Laffert ertheilte Lob des unverbrüchlichen
Festlmltens an der alten Landesverfassung haben sie damit für immer verzichtet,
und den Anspruch auf ein solches Lob können sie auch nicht dadurch wieder¬
gewinnen, daß sie jetzt sogar schon die bloße Verhandlung über eine Ver¬
fassungsänderung sür verfassungswidrig und daher unstatthaft ausgeben.

-

Die HnndtlsvertnWmMtmn in Schwaben.
Es war ein richtiger Gedanke, der die schwäbischeFortschrittspartei be¬

stimmte, den. deutsch-französisebenHandelsvertrag nicht unter die Gegenstände
der Landesversammlung zu Eßlingen aufzunehmen. Zwar die Rücksichtauf die


	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90
	Seite 91
	Seite 92

